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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0058/2021 Datum: 27.01.2021 

Dezernat 1 

Verfasser: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters Az.:  

Betreff: 

Satzung zur 28. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Koblenz vom 05. Juli 1974 

Gremienweg: 

11.03.2021 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

01.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte 28. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Koblenz vom 05.07.1974 in der Fassung der 27. Änderungssatzung vom 14.09.2020.  

 

Begründung: 

 
Zu § 8: 

Der ehemalige § 8 „Entschädigung für das Amt des Patientenfürsprechers“ kann entfallen, da es seit 

der Schaffung der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH keine/n städtische/n Patientenführ-

sprecher/in mehr gibt. 

 

Der neu eingesetzte § 8 „Bild- und Tonaufnahmen sowie Bild- und Tonübertragungen von Stadtrats-

sitzungen“, ermöglicht einen Livestream der öffentlichen Ratssitzungen im Internet. Erst durch eine 

entsprechende Regelung in der Hauptsatzung kann ein solcher Livestream für Präsenzsitzungen, aber 

auch für Sitzungen in Form einer Videokonferenz, ermöglicht werden. 

  

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 01: Satzung zur 28. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Koblenz 

Anlage 02: Synopse 
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